
Darauf müssen Sie achten, wenn Sie sich als Konsument gegen Spamming zur Wehr setzen wollen

Checkliste im Kampf gegen Spamming
VON RECHTSANWALT LUKAS FÄSSLER

Wenn Sie als Konsument von einem Unternehmen mit unerbetenen Junk-Mails belästigt werden,
gehen Sie schrittweise wie folgt vor:

1. Sammeln sie die zugesandten Werbeunterlagen, indem Sie diese ausdrucken (E-Mails), aufbe-
wahren (Fax) oder speichern (SMS).

2. Mahnen Sie das entsprechende Unternehmen mit einem eingeschriebenen Brief klar und ein-
deutig ab. Untersagen Sie dem Unternehmen, Sie weiterhin mit unerbetener Werbepost zu be-
dienen. Berufen Sie sich auf den weiter unten publizierten Grundsatzentscheid der Schweizeri-
schen Lauterkeitskommission vom 17. Mai 2000. Bewahren Sie eine Kopie dieser Abmahnung
sowie den Beleg zur Einschreibesendung auf.

3. Orientieren Sie den Provider des absendenden Spammers schriftlich über das Spamming. Den
Provider des Absenders können Sie aus der absendenden E-Mail-Adresse eruieren. Bei der

Adresse  julia.spammerling@bluewin.ch ist der Provider z.B. the blue window.

Wenn die unerbetenen Werbesendungen nicht sofort unterbunden werden, können Sie die im
Fachtext Unverlangte Werbe-Mails mit Rechtsfolgen (abrufbar unter www.jurisnet.com) erläuter-
ten rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Für diese zum Teil heiklen weiteren Schritte ist es aber
in den meisten Fällen ratsam, einen spezialisierten Rechtsanwalt beizuziehen. Das spart Nerven und
garantiert auf Anhieb das richtige Vorgehen.
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Urteilsspruch der Schweizerischen Lauterkeitskommission vom 17. Mai 2000

In einem soeben vom Autor dieses Beitrages erwirkten Beschwerdeentscheid vom 17. Mai 2000
stellt die Schweizerische Lauterkeitskommission in ihrem Grundsatzentscheid gegen die Firma So-
motrading SA, Genf fest, dass die unerbetene Zusendung von Fax-Werbung an Konsumenten un-
lauter ist und insbesondere gegen Art. 4.2. der Richtliniengrundsätze verstösst. Dieser Entscheid hat
Signalwirkung für die gesamte Spamming-Szene in der Schweiz, lässt sich auf jede unerbetene Be-
werbung über E-Mail und SMS anwenden und kann, gemäss Schritt 2 der obigen Checkliste,  von
jedem Konsumenten in der Schweiz gegen ein unlauter werbendes Unternehmen zitiert und ins Feld
geführt werden.






